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Spielregeln / Allgemeine Geschäftsbedingungen BBQ-Boote im Gartenschaupark Rietberg 
 
Ihr wollt Spaß, und den gönnen wir Euch! Aber trotzdem gibt es einige Regeln, die Ihr beachten müsst: 
 

• Mit der Buchung akzeptiert Ihr die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Gartenschauparks und diese 
Benutzungsordnung für die BBQ-Boote. 
 

• Bei Buchung muss eine Telefonnummer angeben werden, unter der wir Euch auch im Boot erreichen 
können. 
 

• Bitte 15 Minuten vor Fahrtantritt am Treffpunkt an der Tretboot-Hütte am Obersee einfinden.   
Die inkludierten Eintrittskarten in den Gartenschaupark erhaltet Ihr im Vorfeld per E-Mail oder an der 
Kasse Eingang Mitte im Gartenschaupark. Die Anmietung beinhaltet einen vollgeladenen Akku für den 
Elektromotor des Bootes. Dieser reicht bei normaler Benutzung für die Mietdauer von 2,5 Stunden. Ist 
dieser aufgebraucht, gibt es keinen weiteren Akku und die Fahrt muss beendet werden.  
 

• Für die Nutzung unserer BBQ-Boote gilt die höchstzulässige Personenzahl von maximal 8 Personen 
(inklusive Bootsführer/Bootsführerin). 
 

• Vor Fahrtantritt benötigen wir am Steg ein Ausweisdokument Eures volljährigen Bootsführers/Eurer 
volljährigen Bootsführerin sowie 100 € Kaution in bar, die Ihr nach Beendigung der Fahrt zurückerhaltet, 
wenn kein Verlust des Bootes oder Beschädigungen am Boot oder Inventar vorliegen. 
 

• Das BBQ-Boot darf nur von einer Person gefahren werden, die sich durch Vorlage eines gültigen 
Personalausweises oder Führerscheins ausweisen kann. Der Bootsführer/Die Bootsführerin muss 
mindestens 16 Jahre alt sein und hat die AGB durch Unterschrift anzuerkennen. Während der Fahrt trägt 
der Bootsführer/die Bootsführerin die Handschlaufe für die Notabschaltung des Motors. 
Die Benutzung des Bootes sowie die Benutzung der Steganlage und das Grillen geschieht für alle 
Teilnehmer auf eigene Gefahr. 
 

• Der Bootsführer/Die Bootsführerin versichert, sowohl geistig als auch körperlich in der Lage zu sein, das 
Boot zu führen. Der Bootsführer/Die Bootsführerin hat sich an die in der Einweisung erhaltenen Regeln 
und Gebote zu halten. Für den Bootsführer/die Bootsführerin gilt die Null-Promille-Grenze. 
Andere Mitfahrer/-innen können das Boot ebenfalls steuern, verantwortlich bleibt aber der eingetragene 
Bootsführer/die eingetragene Bootsführerin.  

 

• Vor Fahrtantritt sind eventuelle Beschädigungen am Boot dem Vermieter zu melden. 
 

• Alle gebuchten Leistungen stehen zu Beginn der gebuchten Zeit zur Verfügung. Bei Nichtgebrauch besteht 
kein Anspruch auf Rückerstattung des Buchungspreises. 
 

• Bei Schäden und/oder Notfällen müsst Ihr uns umgehend Bescheid geben. 
 

• An Boot und Motor dürfen keine eigenhändigen Veränderungen und Reparaturen vorgenommen werden.  
 

• Das BBQ-Boot ist über die Gartenschaupark Rietberg GmbH haftpflichtversichert. Die 
Versicherungsbedingungen können auf Wunsch ausgehändigt/eingesehen werden. 
 

• Für Schäden am Boot oder den Verlust aufgrund vorsätzlichen oder fahrlässigen Verhaltens und daraus 
resultierende Folgeschäden haftet Ihr auch über die hinterlegte Mietkaution von 100 € hinaus. 
Insbesondere habt Ihr in Versicherungsfällen die Selbstbeteiligung in Höhe von 500 € zu übernehmen. 
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• Das Ein- und Aussteigen ist nur am Bootssteg erlaubt. Es dürfen keine weiteren Personen während der 
Fahrt zusteigen.  Es ist untersagt, sich dem Ufer mehr als 2 Meter außerhalb der Anlegestelle anzunähern. 
Es besteht Beschädigungsgefahr für den Außenbordmotor. Ebenso ist Abstand von der Kanupolo-Anlage 
und der Brücke zu halten.  

 

• Das Schwimmen im Obersee ist verboten, ebenso das Füttern der Enten, Gänse, Fische und anderer Tiere. 
Angeln ist ebenfalls nicht erlaubt. 

 

• Das Boot darf nur mit leichtem Schuhwerk betreten werden. Schuhe mit Absätzen müssen an Land 
bleiben. 
 

• Die Gartenschaupark Rietberg GmbH behält sich für den Fall, dass ein Boot über das normale Maß sehr 
stark verschmutzt zurückgegeben wird, eine sofort fällige zusätzliche Reinigungsgebühr in Höhe von 25 € 
vor. Diese wird von der hinterlegten Kaution einbehalten. 
 

• Rettungswesten werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Tragen einer Rettungsweste ist für Kinder 
unter 12 Jahren und Nichtschwimmer Pflicht. Es wird allen Teilnehmern empfohlen, die Schwimmwesten 
vor Fahrtbeginn anzulegen. Das Nichtanlegen und Tragen während der Fahrt geschieht auf eigene Gefahr. 
 

• Müll ist in den bereitgestellten Mülltüten zu sammeln und an Land in der Mülltonne zu entsorgen. 
Ihr dürft keinen Abfall in den See werfen (Flaschen, Essensreste etc.).  
 

• Bei stärkerem Wind ist der Schirm einzuklappen. 
 

• Für verlorene oder liegengelassene Gegenstände übernehmen wir keine Haftung. 
 

• Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. 
 

• Ihr könnt ohne Grund Eure Buchung bis 14 Tage vor Fahrtantritt kostenlos stornieren.  
 

• Stornierungen und Umbuchungen müssen immer gemeldet und abgesprochen werden. Bei 
Nichterscheinen oder Nichtantritt der Fahrt ohne vorherige Absprache erfolgt keine Rückerstattung der 
gezahlten Miete. 
 

• Vorzeitige Rückgabe des Bootes oder Verminderung der Teilnehmer berechtigt nicht zur Rückerstattung, 
auch nicht teilweise. Das gleiche gilt, wenn Ihr die Fahrt verspätet antretet. 
 

• Das Boot ist pünktlich zur vereinbarten Zeit zurückzubringen. Bei selbstverschuldeten Verspätungen über 
10 Minuten wird eine weitere angefangene Stunde berechnet. Außerdem haftet Ihr für eventuelle Folgen 
durch die Verspätung. 
 

• Bei Dauerregen, starkem Wind, Hochwasser sowie Beschädigung oder Nichtfunktion des Bootes sowie 
allen anderen unvorhersehbaren Ereignissen ist es nicht möglich, die Fahrt durchzuführen. Ihr erhaltet 
bereits gezahltes Geld zurück. Eine Entschädigungszahlung für den Ausfall der Fahrt ist ausgeschlossen, 
gern können wir einen neuen Termin vereinbaren. 
  

• Wenn Ihr gegen eine oder mehrere dieser Regeln verstoßt, kann das zur sofortigen Beendigung des 
Mietverhältnisses und somit Eurer Tour führen. Einen Rückzahlungsanspruch auf den restlichen Mietpreis 
gibt es in diesem Fall nicht. 


